
S a t z u n g  
 

über die Form der öffentlichen Bekanntmachungen 
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§ 3 Inkrafttreten 
 
 
Aufgrund des § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 25.07.1955 (GBl. S. 129) 
in Verbindung mit § 1 der Ersten Verordnung des Innenministeriums zur Durchführung der 
Gemeindeordnung vom 31.10.1955 in der Fassung vom 25.08.1969 (GBl. S. 208) hat der 
Gemeinderat der Großen Kreisstadt Villingen-Schwenningen am 10.01.1972 folgende Sat-
zung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung erlassen: 
 

 
§ 1 

 
Form der öffentlichen Bekanntmachungen 

 
 
Öffentliche Bekanntmachungen der Großen Kreisstadt Villingen-Schwenningen werden, so-
weit keine sondergesetzlichen Bestimmungen bestehen, im Anzeigenteil der Tageszeitungen 
 

„Südwest Presse Die Neckarquelle/ Schwarzwald-Baarzeitung“ 
„Schwarzwälder Bote“ und „Südkurier“ 

 
vorgenommen. 
 
 

§ 2 
 

Vollzug der Bekanntmachungen 
 

Die Bekanntmachungen gelten mit Ablauf des Erscheinungstages der Tageszeitungen, bei 
verschiedenen Erscheinungstagen mit Ablauf des letzen dieser Tage als vollzogen. 
 
 

§ 3 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.1972 in Kraft. 
 
 
Villingen-Schwenningen, den 01.02.1972 
 

gez. 
Dr. Gebauer 
Oberbürgermeister 


